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Ob man verheiratet ist oder
nicht, spielt bei der AHV noch
immer eine grosse Rolle. Heu-
te erhält ein Rentnerehepaar
nämlich höchstens 150 Prozent
einer Maximalrente. Konku-
binatspaare hingegen können
zusammen 200 Prozent erhal-
ten. Sie kommen auf monat-
lich bis zu 5040 Franken, wäh-
rend sich Ehepaaremitmaximal
3780 Franken begnügenmüssen.

Das soll nun ändern.Aber nur
für künftige Rentnerehepaare,
nicht für die bisherigen Pensio-
nierten. Die nationalrätliche So-
zialkommission will für Neu-
rentner die sogenannte Plafo-
nierung aufheben. Sie sieht darin
einen indirekten Gegenvorschlag
zur Mitte-Initiative, welche die
sogenannte Heiratsstrafe bei der
AHV abschaffen will – nicht nur
für künftige Rentnerehepaare,
sondern auch für die bisherigen.

Warumaberunterscheidet die
Sozialkommission zwischen bis-
herigenundkünftigenRentnern?
Umdies zu verstehen,mussman
wissen, dassVerheiratete bei der
AHVauchVorteile geniessen ge-
genüberKonkubinatspaaren. Sie
erhalten zum Beispiel Verwit-
wetenzuschläge. Und nicht er-
werbstätige Ehepartner sind von
der Beitragspflicht befreit.

Diese Vorteile könne man
heutigen Rentenbezügern nicht
mehr wegnehmen, folglich dür-
fe man auch bei den Nachteilen
nichts ändern, findet die Sozial-
kommission. Siewill deshalb den
Ehepaar-Plafond bei bisherigen
Rentnerinnen und Rentnern bei

150 Prozent belassen. Bei künfti-
gen Rentnerehepaaren hingegen
soll der Plafond auf 200 Prozent
angehoben werden. Im Gegen-
zug verlieren sie auch Vortei-
le. Solche Ehepaare sollen künf-
tig keinen Verwitwetenzuschlag
mehr erhalten und auch nicht
mehrvon der Beitragspflicht be-
freitwerden.VomEinkommens-
splitting sollen sie dagegen auch
in Zukunft profitieren.

Kinderrenten sollen
abgeschafft werden
Diese Vorschläge der Kommissi-
on für soziale Sicherheit undGe-
sundheit (SGK) sind hoch um-
stritten. Die Nationalratskom-
mission fasste die Beschlüsse
mit 13 zu 12 Stimmen,wobei SVP,
FDP und GLP jeweils die knappe
Mehrheit bildeten.Deshalb dürf-
te derGegenvorschlag imPlenum
des Nationalrats noch zu disku-
tieren geben. Die Mitte will mit
ihrer Initiative die Heiratsstra-
fe bei der AHV auch für Ehepaa-
re abschaffen, die bereits eine
Rente beziehen. Auch der SP ge-
nügt derGegenvorschlag derSGK
nicht. Sie fordert stattdessen eine
Erhöhung des Plafonds auf 175
oder 180 Prozent für Ehepaare,
die bereits eine Rente beziehen,
und die künftigen Rentnerpaare.

Für Diskussionen wird auch der
Beschluss der SGK sorgen, die
Kinderrenten abzuschaffen. Eine
solche erhaltenAHV-Rentnermit
Kindern unter 18 Jahren oder
mit Kindern in Ausbildung bis
25 Jahre.

Trotz solcher Einsparungen
braucht die AHV zusätzliches
Geld.Zwarhaben sichdie finanzi-
ellen Perspektiven der Sozialver-
sicherung weiter verbessert. Ge-
mäss dem jüngstenReferenzsze-
nario braucht die AHV nur noch
zusätzliche Einnahmen, um die
13.AHV-Rente zu finanzieren.Die
Kosten der demografischen Ent-
wicklung sind abgedeckt.

Befristete Erhöhung
derMehrwertsteuer
Die SGKwill zurFinanzierungder
13.Rente dieMehrwertsteuerum
0,7 Prozentpunkte erhöhen, al-
lerdings nur befristet bis 2030.
DerBundesrat schlägt eine unbe-
fristete Erhöhung um 0,7 Punk-
te vor. Die knappe Mehrheit aus
SVP, FDP und GLP setzt jedoch
auf die nächste AHV-Reform, die
Anfang des nächsten Jahrzehnts
in Kraft treten soll. Strukturelle
Massnahmenwie eine Rentenal-
tererhöhung müssten dann das
Sozialwerk finanziell entlasten,
so der Plan.

Damit stellt sich die National-
ratskommission gegen die gross-
zügigen Beschlüsse des Stän-
derats. Dieser will die Mehr-
wertsteuer in zwei Schritten um
insgesamt einen Prozentpunkt
anheben und darüber hinaus
die Lohnabzüge für die AHV um
0,4 Prozentpunkte erhöhen. So
soll nicht nur die 13. AHV-Rente
finanziertwerden, sondern über-

dies für ein allfälliges Ja zurMit-
te-Initiative vorgesorgt werden.

Die Mitte und die Linke in der
SGKsetzenweiterhinaufdasKon-
zept des Ständerats.Beide stellen
für die Debatte in der Herbst-
session im Nationalrat Minder-
heitsanträge. Die Mitte will zur
Finanzierung der 13. Rente und
ihrer Initiative dieMehrwertsteu-
er in zwei Schritten um jeweils
0,4 Prozentpunkte unddenAHV-
Lohnabzugum0,3 Prozentpunk-
te erhöhen.Die SPbeantragt eine
Erhöhung der Mehrwertsteuer
um zweimal 0,3 Punkte und des
Lohnabzugs um 0,4 Punkte. Die
zweite Tranche der Mehrwert-
steuer-Erhöhung soll jeweils bei
Aufhebung der Heiratsstrafe er-
folgen. Die Erhöhung des Lohn-
abzugs fällt unter dem Strich ge-
ringer aus, weil die Beiträge an
dieArbeitslosenversicherungum
0,2Punkte gesenktwerden sollen.

KeineWitwenrente
mehr für Kinderlose
Sparenwill die SGKwie der Bun-
desrat bei den Witwenrenten.
Künftig sollenWitwen undWit-
wer – wie vom Europäischen
Gerichtshof für Menschenrech-
te verlangt – gleichgestellt wer-
den. Dabei sollen die Renten auf
jene Lebensphase ausgerichtet
werden, in der eigene Kinder zu
betreuen sind.

Allerdings macht die
Nationalratskommission eine
Ausnahme: Wer bei Inkrafttre-
ten der Reform bereits eine Hin-
terlassenenrente bezieht und
Kinder hat, soll diese unabhän-
gig vom Alter der Kinder weiter-
hin erhalten. Mit dieser Besitz-
standswahrung mildert die SGK

die bundesrätlicheVorlage etwas
ab.Ansonsten ist künftig für den
überlebendenElternteil nurnoch
in folgenden Fällen eine Hinter-
lassenenrente vorgesehen:
— Bei Kindern unter 25 Jahren.
Wird ein erwachsenes Kind mit
Behinderung betreut, kann die
Rente auch über das 25. Alters-
jahr hinaus bezahlt werden.
— Ab 58 Jahren bei Armut. Sind
Witwen oder Witwer bereits
58 Jahre alt und aufgrund des
Todes ihres Partners armutsge-
fährdet, können sie im Rahmen
der Ergänzungsleistungen un-
terstützt werden.

Für kinderlose Witwen sind
bereits laufende Renten nicht
mehr in jedem Fall garantiert.
Wenn sie bei der Einführung der
Reform unter 55 Jahre alt sind,
sollen sie nur noch zwei Jahre
lang in den Genuss einer Hinter-
lassenenrente kommen, falls nach
denneuenRegeln keinAnspruch
mehr besteht. Über 55-jährigen
Witwen bleibt die Rente dage-
gen erhalten. Für jene,die Ergän-
zungsleistungen beziehen, soll
dies bereits ab dem 50. Geburts-
tag gelten.

Wie der Bundesrat will nun
auch die SGK Konkubinatspaare
in den Genuss von Hinterlasse-
nenrenten kommen lassen. Un-
abhängig vomZivilstand soll der
überlebende Elternteil bis zum
25.Geburtstag des jüngsten Kin-
des eine Rente erhalten. Damit
korrigiert sie ihren Entscheid
vom Mai. Damals entschied sie,
dass Hinterlassenenrenten wie
bisher Ehepaaren vorbehalten
sein sollen. Heute kommt es in
derKommission noch zu denGe-
samtabstimmungen.

Ehepaare sollen
höhere AHV-Renten erhalten
Finanzierung Die Heiratsstrafe bei der AHV soll fallen, aber nur für Neurentner. So will die Sozialkommission
des Nationalrats die Mitte-Initiative kontern – und überdies die Mehrwertsteuer erhöhen.

Künftige Rentnerehepaare dürfen sich freuen: Die nationalrätliche Sozialkommission will höhere Paarrenten ermöglichen. Foto: Imago, Westend61

Die Kommission
des Nationalrats
fasste die
Beschlüssemit
13 zu 12 Stimmen.
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Wer Benzinfresser importiert,
muss in der Schweiz eine Abga-
be bezahlen. Sowill es das CO2-
Gesetz.

Ein Garagistenduo aus dem
Mittelland, unter anderem spe-
zialisiert auf amerikanischeWa-
gen mit hohem Verbrauch, hät-
te für viele seiner eingeführten
Autos je Tausende Franken an
den Staat abliefern müssen. Es
ging bei den beiden Importeu-
ren – Vater und Sohn – um Mil-
lionen. Doch die beiden Gara-
gisten suchten nach Wegen, die
Abgaben zu umgehen. Und sie
wurden fündig.

Ein Sachbearbeiter des Bun-
desamts für Strassen (Astra)war
gegen Bezahlung bereit, Einträ-
ge so zu manipulieren, dass das
Garagistenduo nichtsmehr oder
kaumetwas bezahlenmusste. Im
Büro in Bern erfasste er imCom-
putersystem zu tiefe Emissions-
werte odermachteAusnahmere-

geln geltend. Zudem schrieb er
korrekte Einträge eines Arbeits-
kollegen um.

Dafür wurde er belohnt. Der
Sachbearbeiter kassierte von
den Autoimporteuren monat-
lich 2000 Franken in bar. In fast
drei Jahren kamen so insgesamt
56’000 Franken zusammen. Zu-
dembekam er einenHyundai i30
geschenkt – ein Occasionsmo-
dell, dessen Wert in der Ankla-
geschrift auf 15’300 Franken be-
ziffert wird.

Folgenreiche Ferien
So stellt die Bundesanwaltschaft
den Fall dar, der ab dem 9. Sep-
tembervoraussichtlich drei Tage
lang vor dem Bundesstrafge-
richt verhandelt wird. Sie hat
den Astra-Beamten und die bei-
den Autoimporteure wegen Be-
stechung, gewerbsmässigenAb-
gabebetrugs und Urkundende-
likten angeklagt.

DieVerteidiger der drei Beschul-
digten waren für eine Stellung-
nahme nicht erreichbar oder
wollten sich vor der Hauptver-
handlung in Bellinzona nicht zu
den Anschuldigungen äussern.
Dem Vernehmen nach bestrei-
ten die Beschuldigten die Vor-
gänge nicht, die juristische Be-
wertung jedoch schon. Es gilt die
Unschuldsvermutung.

Die Sache flog auf, als der As-
tra-Beamte in den Ferien war.

Einem Kollegen fielen zufällig
Unregelmässigkeiten bei Einträ-
gen desAbwesenden auf. Schnell
zeigte sich ein Muster. Das Astra
erstattete Strafanzeige.

Verfahren verzögerte sich
Die Bundesanwaltschaft über-
nahm mit ihrer Staatsschutzab-
teilung, die für Kriminalität in
Bundesstellen zuständig ist. Die
Bundeskriminalpolizei begann
zu ermitteln. Die Wohnung und
das Büro desVerdächtigen, eines
jungen Familienvaters, wurden
durchsucht, die Räumlichkeiten
der Autoimporteure ebenso. Der
Verdacht aufManipulationen er-
härtete sich schnell. Der Astra-
Sachbearbeiter landete einige
Wochen in Untersuchungshaft,
er wurde freigestellt und verlor
schliesslich seine Stelle.

Das alles geschah bereits vor
rund acht Jahren. Diese Redak-
tion berichtete damals über den

Fall. Vor über vier Jahren erhob
die Bundesanwaltschaft ein ers-
tes Mal Anklage gegen den ent-
lassenenAstra-Beamten und ge-
gen den Vater und den Sohn.

Dann aberverzögerte sich das
Strafverfahren.EinVerwaltungs-
prozess blockierte es.DieAutoim-
porteure hatten sich geweigert,
CO2-Nachzahlungen von mehr
als vier Millionen für 440 im-
portierte Neuwagen zu bezah-
len. Vergangenes Jahr entschied
das Bundesgericht zu ihren Un-
gunsten.

Allenfalls teilweise verjährt
Nun konnte es endlich straf-
rechtlich weitergehen. Die Bun-
desanwaltschaft reichte nachAb-
schluss dieser juristischen Zu-
satzrunde eine leicht ergänzte
zweite Anklageschrift ein. Des-
halb kommt es nun erst zur
HauptverhandlungvordemBun-
desstrafgericht.

Allenfalls ist ein Teil der mut-
masslichen Taten, die bis 2012
zurückreichen, inzwischen ver-
jährt. Insgesamt haben die Da-
tenmanipulationen gemäss der
Anklage beim Schweizer Staat zu
einem Schaden im Umfang von
neunMillionen Franken geführt.

Korruptionsprozesse haben
hierzulande Seltenheitswert. Die
Schweiz belegt im jährlichen In-
dex von Transparency Internati-
onal stets einen der besten Plät-
ze. Sie gilt als weniger korrupt
als die meisten anderen Staaten.
DieAntikorruptionsorganisation
prangert bei der Eidgenossen-
schaftwenigerdie Bestechlichkeit
von Beamten an, sondern zeigt
Mängel bei der Bekämpfung von
Geldwäscherei, in derStrafverfol-
gungvonUnternehmenundbeim
Schutz vonWhistleblowern auf.

Thomas Knellwolf
und Christian Brönnimann

Für einen Hyundai und viel Bargeld frisierte ein Beamter Schadstoffangaben
Korruption und Manipulation Dem Bund entgingen Millionen – bis das Ganze durch Zufall aufflog. Nun kommt es zum Prozess.

Die beiden
Garagisten suchten
nachWegen,
die Abgaben
zu umgehen. Und
sie wurden fündig.

Fabienne Riklin

Milchbauer Heinz Baur macht
sich Sorgen. 150 Kühe und Käl-
ber stehen in seinem Stall. Die-
sen hat er erst kürzlich für seine
Tiere neu gebaut. «Ich habe mit
stabilen Einnahmen budgetiert,
aber nicht mit Trump», sagt er.

Tatsächlich wirken sich die
39-Prozent-Zölle bis in denNeu-
enburger Jura aus und führen
dazu, dass Baur «einen ziemli-
chen Batzen weniger verdient».
Grund dafür: Er gehört zu jenen
1600 Produzenten, welche die
Sortenorganisation Gruyère mit
Milch beliefert.

Die USA sind, nach der Euro-
päischen Union, für Gruyère der
wichtigste Auslandsmarkt. Weil
sich bereits jetzt Umsatzeinbus-
sen abzeichnen, hat die Sorten-
organisation entschieden, ihre
Produktion bis Ende des Jahres
um fünf Prozent zu senken.

Drei Prozent derMilch
gehen verarbeitet in die USA
Für Baur heisst das: Er kannwe-
niger Milch verkaufen und ver-
dient weniger. Dennoch unter-
stützt er den Entscheid, weil er
sich noch mehr davor fürchtet,
dass wegen des Überschusses
an Milch der Preis pro Liter fällt.
«Das gilt es unbedingt zu verhin-
dern», sagt Baur.

Kurzfristigwill er deshalb die
Kühe länger in derTrockenperio-
de lassen, also in jener Phase, in
der sie keine Milch geben. Auch
kann er sich vorstellen, ein paar
Kühe zu verkaufen. Immerhin:
Der Preis für Mast- und Nutz-
vieh sei derzeit noch besser als
in anderen Jahren.

Heinz Baur ist aber nicht der
Einzige, der sich überlegenmuss,
wie es nach den hohen Zöllenmit
der in der Schweiz produzier-
ten Milch weitergeht. «Zu viel
Milch in einem bereits gesättig-
tenMarkt kannverheerende Fol-
gen haben», sagt Stefan Kohler
von der Branchenorganisation
Milch (BOM).

Drei Prozent der Milch ex-
portiert die Schweiz jährlich in
verarbeiteter Form in die USA.

Was nach nicht so viel tönt, sind
tatsächlich 100 Millionen Kilo-
gramm.Das ist in etwa jeneMen-
ge Milch, die 500 Betriebe jähr-
lich produzieren.

Käse-Exporte in die USA
um 15 Prozent eingebrochen
In den US-Markt gingen bis an-
hin 90 Prozent in Formvon Käse
und 10 Prozent in Form von
Milchpulver für Schokolade.Den
Löwenanteil des Käses stellen
Gruyère und Switzerland Swiss,
gefolgt von Raclette und Fondue.

Dieses Geschäft ist nun akut
gefährdet: Wie neueste Zahlen

der BOM für das erste Halbjahr
zeigen, sind die Käse-Exporte in
die USAum über 15 Prozent ein-
gebrochen. Bereits 500 Tonnen
wurden weniger verschifft. Be-
sonders betroffen sind Le Gruy-
ère und Switzerland Swiss. Und
eine Entspannung der Situati-
on zeichnet sich nicht ab. Kohler
von der BOM sagt: «Wir rechnen
damit, dass etwa die Hälfte des
US-Exports gefährdet ist.» Und
dass auch in der EU der Schwei-
zer Käse unter Druck komme.

Die Branchenorganisationwill
deshalb heute konkrete Mass-
nahmen präsentieren. Fest steht

aber schon jetzt: Der Butterberg
wird wachsen. Es ist die ein-
fachste Form, um überschüssi-
ge Milch rasch halt- und lager-
bar zu machen.

Unterstützungszahlungen
inMillionenhöhe geplant
Umden Bergwieder abtragen zu
können, wird es Geld brauchen.
Kohler rechnet mit rund 9,5 Mil-
lionen Franken, die aus einem
extra für solche Situationen an-
gelegten Fonds kommen sollen.
Dieser Betrag ist nötig, um die
Differenz zu zahlen, damit die
SchweizerMilchbauern nachwie

vor «einen anständigen Preis für
den Liter erhalten» und die Ex-
porteure die Milch im Ausland
loswerden, wie Kohler erklärt.

Das Ziel der BOM ist es, 2000
Tonnen Butter und 2000Tonnen
Rahm so baldwiemöglich zu ex-
portieren. In den Nahen Osten
beispielsweise oder auch in die
Türkei. Dort gibt es eher einen
Buttermangel.

Und wie soll es danach wei-
tergehen? Zuversichtlich stimmt
Kohler, dass der Milchmarkt ab-
gesehen von Trumps Eingriff
gut funktioniert.Auch sieht er in
neuen Märkten, beispielsweise

in Asien, künftige Abnehmer für
Schweizer Milchprodukte. Um
dem Preiszerfall wirklich entge-
genzuwirken, sei es auf längere
Sicht aber eine bessere Lösung,
die hiesige Milchmenge zurück-
zufahren. «Aber das ist im Un-
terschied zur Industrie nicht so
einfach», sagt Kohler. Und Kühe
zu schlachten und dann in sechs
Monaten zu wenig Milch zu ha-
ben, ergebe auch keinen Sinn.
Deshalb hofft er, dass die Situa-
tion in einemhalben Jahrwieder
ganz anders aussieht unddie Zöl-
le tieferwerden. «Aberwissen tut
das niemand», sagt Kohler.

Wohinmit all derMilch?
Folgen der US-Zölle für Schweizer Bauern Die Milchexporte in die USA sinken. Ein deshalb wachsender Butterberg soll nun
durch Exporte in den Nahen Osten abgebaut werden. Doch was kommt danach?

Bleibt der Milchpreis stabil? In diesem Melkkarussell in einem Bauernbetrieb im Kanton Freiburg können gleichzeitig 50 Kühe gemolken werden. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)


